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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 

 

 

 

 

 Herrn Abgeordneten Sebastian Schlüsselburg (Linke) und Herrn Abgeordneten Niklas 

Schrader (Linke) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

 

Antwort 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13 744 

vom 28. Oktober 2022 

über Kosten für die Sicherstellung und Umsetzung von Fahrzeugen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 
1. Wieviele Sicherstellungen und Umsetzungen von Fahrzeugen wurden von der Bußgeldstelle durch 

Vertragsfirmen in 2020, 2021 und in 2022 (per 31.10.) durchgeführt (bitte zusätzlich aufschlüsseln 

nach Monaten und Bezirken, in denen die Sicherstellungen/Umsetzungen erfolgten)? 

 

Zu 1.: 

Die Anzahl der Sicherstellungen und Umsetzungen von Fahrzeugen sind der 

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Dabei entsprechen die Abkürzungen den Bezirksbezeichnungen: 

 

Ch/Wi  Charlottenburg-Wilmersdorf 

Fh/Kb  Friedrichshain-Kreuzberg 

Lb  Lichtenberg 

Mi  Mitte 

Mz/Hd  Marzahn-Hellersdorf 

Nk  Neukölln 

Pk  Pankow 

Rd  Reinickendorf 

Sp  Spandau 

St/Zd  Steglitz-Zehlendorf 
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Te/Sb  Tempelhof-Schöneberg 

Tr/Kp  Treptow-Köpenick 
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Abbildung 1; Quelle: ABAKUS (Programm zur Verwaltung von Umsetzungen, Sicherstellungen und Beschlagnahmen von Fahrzeugen), Stand: 3. November 2022  * gezählt 

werden Lehrfahrten, begonnene und vollendete Aktionen 
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Abbildung 2 Quelle: ABAKUS, Stand 3. November 2022  *als Sicherstellungen werden gezählt: Sicherstellung ASOG( StPO, Beweis-, Eigenums- und Spurensicherung, 

technische Mängel allgemein/ nach VU
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2. Wie haben sich im vorbezeichneten Berichtszeitraum die kassenwirksam gewordenen Einzefallkosten 

entwickelt und welche Gesamtkosten sind jeweils am Jahresende bzw. per 31.10.2022 gegenüber 

dem ursprünglichen Haushaltsansatz angefallen? 

 

Zu 2.: 

Im Sicherstellungsbereich sind die Einzelfallkosten von der Transportdauer abhängig, da 

die mit dem Transportunternehmen vertraglich festgelegten Kosten seit dem 1. Januar 

2020 halbstündlich und nicht pauschal abgerechnet werden. 

Die Einzelfallkosten für Umsetzungen sind pauschaliert vereinbart worden. 

 

 Gesamtkosten für 

Transporte von 

sichergestellten 

Fahzeugen 

Ursprünglicher 

Haushaltsansatz 

Gesamkosten 

für 

Umsetzungen  

Ursprünglicher 

Haushaltsansatz 

2020 1,528 Mio. € 0,85 Mio. € 5,662 Mio. € 2,737 Mio. € 

2021 1,423 Mio. € 0,85 Mio. € 7,666 Mio. € 2,737 Mio. € 

2022 1,363 Mio. € 

(bis zum 

31.10.2022) 

0,859 Mio. € 6,780 Mio. € 

(bis zum 

31.10.2022) 

3,624 Mio. € 

 
3. Inwieweit trifft es zu, dass es insbesondere im laufenden Jahr zu steigenden Fallzahlen gekommen ist 

und was sind die Gründe dafür? 

 

Zu 3.: 

Die Anzahl der Sicherstellungen kann als gleichbleibend bezeichnet werden, wohingegen 

die Umsetzungen gestiegen sind. Gründe hierfür sind die bestehende polizeiliche 

Schwerpunktsetzung sowie die verstärkte Überwachungstätigkeit der bezirklichen 

Ordnungsämter. 

 
4. Inwieweit trifft es zu, dass für die erhöhten Einzelfallkosten zunehmender stockender Verkehr ursächlich 

ist und wenn ja in welchen Bezirken bzw. Verkehrsräumen ist die Zunahme zu beobachten? 

 

Zu 4.: 

Inwiefern Verkehrsverzögerungen ursächlich für steigende Einzelfallkosten sicherge-

stellter Fahrzeuge und dem damit verbundenen halbstündlichen Kostenmodell sind, kann 

nicht belastbar beantwortet werden.  

Umsetzungen werden pauschalisiert abgerechnet, sodass Verkehrsverzögerungen hier 

keine Auswirkungen auf die Einzelfallkosten haben. 
 

5. Wie haben sich im vorbezeichneten Berichtszeitraum die von der Bußgeldstelle ausgesprochenen 

Bußgelder für Sicherstellungen und Umsetzungen von Fahrzeugen in Anzahl und Gesamthöhe 

entwickelt? 
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Zu 5.: 

Im Zusammenhang mit Sicherstellungen stehende Verfahren sind nicht im automatisierten 

Verfahren recherchierbar. 

Im Zusammenhang mit Umsetzungen wurden 60.719 Ordnungswidrigkeitsverfahren 

eingeleitet. Die Summe der Bußgeldbeträge belief sich dabei auf 2.596.974,09 €.  

Unter Berücksichtigung der gesetzlich vorgesehenen Löschfristen kann die Beantwortung 

nur für einen Zeitraum von 14 Monaten erfolgen. Aus diesem Grund wurde der Zeitraum 

vom 1. Januar 2022 bis 31. Oktober 2022 betrachtet. Da die Umsetzzahlen und auch die 

damit eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren seit dem Jahr 2020 gestiegen und 

einige Einzelbußen erhöht wurden, sind die Einnahmen ebenfalls gestiegen. 
 

6. Wie haben sich im vorbezeichneten Berichtszeitraum demgegenüber die korrespnodierenden 

kassenwirksamen Einnahmen aus Bußgeldern für Sicherstellungen und Umsetzungen entwickelt und wie 

viele der Bußgeldforderungen sind aktuell a) noch offen b) wurden niedergeschlagen oder c) erlassen? 

 

Zu 6.: 

Für den erfragten Zeitraum liegen keine automatisiert recherchierbaren Daten vor. 

 

 

Berlin, den 14. November 2022 

 

In Vertretung 

 

 

 

Torsten Akmann 

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 


